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 Folgende Änderungen werden beantragt: Grün = neu Rot = gestrichen

 Sämtliche Veränderungen verlangt der Hauptverein gem. seiner Mustersatzung
zwingend!

Satzung

§ 2

Vereinszweck

1. Zweck der Sektion ist, das Bergsteigen und alpine Sportarten vor allem in den
Alpen und den deutschen Mittelgebirgen, besonders für die Jugend und die
Familien, zu fördern und zu pflegen, die Schönheit und Ursprünglichkeit der
Bergwelt zu erhalten, die Kenntnisse über die Gebirge zu erweitern und da-
durch die Bindung zur Heimat zu pflegen sowie weitere sportliche Aktivitäten zu
fördern.

5. Amtsträger, Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins haben einen Aufwendungs-
ersatzanspruch nach §670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die
Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrt-
kosten, Reisekosten, Porto- und Telefonkosten. Die Erstattung erfolgt in dem
Umfang und in der Höhe, wie sie durch die gesetzlichen Vorschriften als steuer-
frei anerkannt sind.
(In §670 BGB heißt es:
Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendun-
gen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftrag-
geber zum Ersatz verpflichtet.)

6. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Bei
Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der
Haushaltslage des Vereins kann der Vorstand beschließen, dass Vereins- und
Organämter auf der Grundlage eines Dienstvertrags oder gegen Zahlung einer
Aufwandsentschädigung gemäß §3 Nr. 26a EStG (Auflistung der steuerfreien
Einnahmen) ausgeübt werden (Ehrenamtspauschale). Die Entscheidung über
eine entgeltliche Tätigkeit trifft der Vorstand. Dies gilt auch für Beginn, Inhalt
und Beendigung des Vertrags.

 beide Punkte stehen jetzt unter §14 Ziffer 5 und 6!



§ 4

Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein e. V. (DAV)

b) die von der Hauptversammlung beschlossenen Beiträge (Abführungsbeiträge)
(Verbandsbeiträge) und Umlagen rechtzeitig zu bezahlen;

d) Satzungsänderungen genehmigen zu lassen;

d) die satzungsgemäßen Beschlüsse der Hauptversammlung des DAV auszu-
führen, insbesondere in ihre Satzung die Bestimmungen der Mustersatzung für
die Sektionen zu übernehmen, die die Hauptversammlung als verbindlich be-
zeichnet hat;

e) Die satzungsgemäßen Beschlüsse der Hauptversammlung des DAV auszufüh-
ren;

e) in der Satzung die Haftung des DAV für Schäden zu begrenzen, die Mitgliedern
der Sektion bei Benutzung von Einrichtungen des DAV oder bei Teilnahme an
Veranstaltungen des DAV entstehen;

f) Satzungsänderungen vom Präsidium des DAV genehmigen zu lassen;

g) jede Veräußerung oder Belastung von Grund- oder Hüttenbesitz, soweit es sich
um AV-Hütten handelt, vom DAV genehmigen zu lassen;

§ 6

Mitgliederrechte und Haftungsbegrenzung

4. Eine Haftung der Sektion und der von ihr beauftragten Personen für Schäden,
die einem Mitglied bei der Benutzung der Vereinseinrichtungen oder bei der
Teilnahme an Vereinsveranstaltungen entstehen, ist über den Umfang vom
DAV abgeschlossenen Versicherungen hinaus auf die Fälle beschränkt, in de-
nen einem Organmitglied oder einer sonstigen für die Sektion tätigen Person,
für die die Satzung Sektion nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts ein-
zustehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.
Die gleiche Einschränkung gilt bei Benutzung von Vereinseinrichtungen oder
der Teilnahme an Veranstaltungen einer anderen Sektion des Deutschen Al-
penvereins.

5. Eine Haftung des Deutschen Alpenvereins e.V. (DAV) und der von ihm beauf-
tragten Personen für Schäden, die einem Sektionsmitglied bei der Benutzung
der Einrichtungen des DAV oder bei der Teilnahme an Veranstaltungen des
DAV entstehen, ist über den Umfang der vom DAV abgeschlossenen Versiche-



rungen hinaus auf die Fälle beschränkt, in denen einem Mitglied eines Organs
des DAV oder einer sonstigen für den DAV tätigen Person, für die der DAV
nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.

§ 12

Ausschluss

1. Auf Antrag des Vorstandes kann ein Mitglied durch den Vorstand ausgeschlos-
sen werden.

2. Ausschlussgründe sind:

a) grober Verstoß gegen die Zwecke der Sektion oder des DAV, gegen Be-
schlüsse oder Anordnungen der Vereinsorgane oder gegen den Vereins-
frieden

b) schwere Schädigung des Ansehens oder der Belange der Sektion oder des
DAV

c) grober Verstoß gegen die alpine Kameradschaft

§ 14

Zusammensetzung des Vorstandes

5. Amtsträger, Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins haben einen Aufwendungs-
ersatzanspruch nach §670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die
Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrt-
kosten, Reisekosten, Porto- und Telefonkosten. Die Erstattung erfolgt in dem
Umfang und in der Höhe, wie sie durch die gesetzlichen Vorschriften als steuer-
frei anerkannt sind.
(In §670 BGB heißt es:
Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendun-
gen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftrag-
geber zum Ersatz verpflichtet.)

6. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Bei
Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der
Haushaltslage des Vereins kann der Vorstand beschließen, dass Vereins- und
Organämter auf der Grundlage eines Dienstvertrags oder gegen Zahlung einer
Aufwandsentschädigung gemäß §3 Nr. 26a EStG (Auflistung der steuerfreien
Einnahmen) ausgeübt werden (Ehrenamtspauschale). Die Entscheidung über
eine entgeltliche Tätigkeit trifft der Vorstand. Dies gilt auch für Beginn, Inhalt
und Beendigung des Vertrags.


